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Artikel 1 
Fünfte Änderung der Corona-LVO M-V

Die	Corona-LVO	M-V	vom	23.	April	2021	(GVOBl.	M-V	S.	381,	
523),	 die	 zuletzt	 durch	Artikel	 1	 der	Verordnung	 vom	 18.	 Mai	
2021	(GVOBl.	M-V	S.	562)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	
geändert:

1.	 §	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	wird	nach	Satz	5	folgender	Satz	6	eingefügt:

	 „Von	den	Beschränkungen	der	Sätze	1	bis	3	sind	geimpfte	
oder	genesene	Personen	gemäß	§	8	der	COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmenverordnung	nicht	erfasst.“

b)	 In	Absatz	2	Satz	3	werden	hinter	dem	Wort	„Fahrgäste“	
folgende	Wörter	eingefügt	„ab	dem	17.	Lebensjahr“	ein-
gefügt.

2.	 §	8	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	Satz	3	wird	die	Angabe	„2d“	durch	die	Anga-
be	„2e“	ersetzt.

b)	 Absatz	2a	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

	 „(2a)	Das	Verbot	nach	Absatz	2	Satz	3	gilt	nicht	für	geför-
derte	 Beschäftigungsmöglichkeiten,	 Maßnahmen	 nach		
§	53	SGB	III	sowie	Angebote	der	beruflichen	Qualifizie-
rung	oder	beruflichen	Aus-,	Fort-	und	Weiterbildung	und	
arbeitsmarktpolitischer	Maßnahmen;	es	besteht	die	Pflicht,	
die	Auflagen	aus	der	Anlage	37a	einzuhalten.	Ferner	gilt	
das	Verbot	nach	Absatz	2	Satz	3	nicht	für	Integrationskur-
se,	 Berufssprachkurse	 sowie	 Erstorientierungskurse;	 es	
besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	der	Anlage	37a	ein-
zuhalten.“

c)	 Absatz	2b	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2b)	Das	Verbot	nach	Absatz	2	Satz	3	gilt	nicht	für	Fort-	
und	Weiterbildungen	 in	 Gesundheitsberufen;	 soweit	 Pa-
tientenkontakte	 notwendig	 sind,	 richten	 sich	 die	 Infek-
tionsschutzmaßnahmen	 nach	 den	 Vorgaben	 der	 behan-
delnden	Einrichtungen;	es	besteht	die	Pflicht	die	Auflagen	
aus	der	Anlage	37a	einzuhalten.“

d)	 Absatz	2c	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2c)	Das	Verbot	nach	Absatz	2	Satz	3	gilt	nicht	für	die	
Vorbereitung,	 Durchführung	 und	 Abnahme	 von	 Zwi-
schen-,	Abschluss-,	 Gesellen-	 und	 Umschulungsprüfun-
gen	 in	 anerkannten	 Ausbildungsberufen	 außerhalb	 der	

schulischen	Berufsbildung	(betriebliche,	überbetriebliche	
und	außerbetriebliche	Berufsbildung),	von	Aufstiegsqua-
lifizierung	gemäß	der	Allgemeinen	Laufbahnverordnung	
(ALVO	M-V)	und	von	Prüfungen	der	höherqualifizieren-
den	 Berufsbildung	 (Aufstiegsfortbildungen)	 gemäß	 Be-
rufsbildungsgesetz	 und	 Handwerksordnung	 in	 öffentli-
chen	und	privaten	Bildungseinrichtungen.	Liegt	in	einem	
Landkreis	bzw.	einer	kreisfreien	Stadt	am	20.	Mai	2021	
die	 Sieben-Tage-Inzidenz	 gemäß	 Veröffentlichung	 des	
Robert	 Koch-Instituts	 auf	 der	 Internetseite	 des	 Robert	
Koch-Instituts	 (unter	 https://www.rki.de/inzidenzen)	 un-
ter	50,	so	können	ab	dem	25.	Mai	2021	über	Satz	1	hinaus	
auch	sonstige	Angebote	der	beruflichen	Ausbildung,	Um-
schulung	 sowie	 Aufstiegsfortbildungen	 in	 den	 öffentli-
chen	 und	 privaten	 Bildungseinrichtungen,	 die	 zum	 Er-
werb	 einer	 formalen	 Qualifikation	 führen,	 in	 Präsenz	
durchgeführt	werden.	Liegt	in	einem	Landkreis	bzw.	einer	
kreisfreien	Stadt	am	26.	Mai	2021	die	Sieben-Tage-Inzi-
denz	 gemäß	Veröffentlichung	 des	 Robert	 Koch-Instituts	
auf	 der	 Internetseite	 des	 Robert	 Koch-Instituts	 (unter		
https://www.rki.de/inzidenzen)	unter	50,	so	können	ab	dem	
27.	Mai	2021	über	Satz	1	hinaus	auch	sonstige	Angebote	
der	 beruflichen	 Ausbildung,	 Umschulung	 sowie	 Auf-
stiegsfortbildungen	in	den	öffentlichen	und	privaten	Bil-
dungseinrichtungen,	die	zum	Erwerb	einer	formalen	Qua-
lifikation	führen,	in	Präsenz	durchgeführt	werden.	Über-
schreitet	ein	Landkreis	oder	eine	kreisfreie	Stadt	an	drei	
aufeinander	 folgenden	 Tagen	 die	 Sieben-Tage-Inzidenz	
von	100,	entfällt	ab	dem	übernächsten	Tag	die	Möglich-
keit	der	Durchführung	von	Angeboten	gemäß	den	Sätzen	
2	und	3.	Es	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	der	Anla-
ge	37	einzuhalten.“

e)	 Absatz	2d	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2d)	Das	Verbot	nach	Absatz	2	Satz	3	gilt	ferner	nicht	für	
die	Durchführung	von	Prüfungen	und	prüfungsvorberei-
tendem	Unterricht	an	Volkshochschulen,	soweit	sie	dem	
Erwerb	 eines	 Schulabschlusses	 dienen.	 Liegt	 in	 einem	
Landkreis	bzw.	einer	kreisfreien	Stadt	am	20.	Mai	2021	
die	 Sieben-Tage-Inzidenz	 gemäß	 Veröffentlichung	 des	
Robert	 Koch-Instituts	 auf	 der	 Internetseite	 des	 Robert	
Koch-Instituts	 (unter	 https://www.rki.de/inzidenzen)	 un-
ter	50,	so	können	ab	dem	25.	Mai	2021	über	Satz	1	hinaus	
auch	 sonstige	Angebote	 der	Volkshochschulen,	 die	 zum	
Erwerb	 einer	 formalen	 Qualifikation	 führen,	 in	 Präsenz	
durchgeführt	werden.	Liegt	in	einem	Landkreis	bzw.	einer	
kreisfreien	Stadt	am	26.	Mai	2021	die	Sieben-Tage-Inzi-
denz	 gemäß	Veröffentlichung	 des	 Robert	 Koch-Instituts	
auf	 der	 Internetseite	 des	 Robert	 Koch-Instituts	 (unter		
https://www.rki.de/inzidenzen)	unter	50,	so	können	ab	dem	
27.	Mai	2021	über	Satz	1	hinaus	auch	sonstige	Angebote	
der	 Volkshochschulen,	 die	 zum	 Erwerb	 einer	 formalen	

Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-LVO M-V*

Vom 21. Mai 2021

Aufgrund	des	§	32	Satz	1	und	Satz	2	in	Verbindung	mit	den	§§	28	Absatz	1,	28a,	29,	30	Absatz	1	Satz	2	des	Infektionsschutzgesetzes	
vom	20.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1045),	das	zuletzt	durch	Artikel	6	des	Gesetzes	vom	7.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	850)	geändert	worden	ist,	
verordnet	die	Landesregierung:

_____	
*	 Ändert	LVO	vom	23.	April	2021;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	48
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Qualifikation	 führen,	 in	 Präsenz	 durchgeführt	 werden.	
Überschreitet	ein	Landkreis	oder	eine	kreisfreie	Stadt	an	
drei	 aufeinander	 folgenden	Tagen	 die	 Sieben-Tage-Inzi-
denz	von	100,	entfällt	ab	dem	übernächsten	Tag	die	Mög-
lichkeit	der	Durchführung	von	Angeboten	gemäß	den	Sät-
zen	2	und	3.	Es	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	der	
Anlage	37	einzuhalten.“

f)	 Nach	Absatz	2d	wird	folgender	Absatz	2e	eingefügt:

	 „(2e)	Das	Verbot	nach	Absatz	2	Satz	3	gilt	nicht	für	die	
Durchführung	von	außerschulischen	Lern-	und	Förderan-
geboten	 von	Anbietern	 nach	 dem	 Lern-	 und	 Förderpro-
gramm	Schuljahr	2020/2021.	Es	besteht	 die	Pflicht,	 die	
Auflagen	aus	Anlage	37	einzuhalten.“

g)	 In	Absatz	7	wird	nach	Satz	3	folgender	Satz	4	eingefügt:

	 „Von	den	Beschränkungen	im	Satz	1	sind	geimpfte	oder	
genesene	Personen	gemäß	§	8	der	COVID-19-Schutzmaß-
nahmen-Ausnahmenverordnung	nicht	erfasst.“

h)	 In	Absatz	8	wird	nach	Satz	2	folgender	Satz	3	eingefügt:

	 „Geimpfte	und	genesene	Personen	werden	gemäß	§	8	Ab-
satz	 2	 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverord-
nung	 von	 den	 zahlenmäßigen	 Beschränkungen	 nicht	 er-
fasst.“

3.	 §	14	Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	Ordnungswidrig	im	Sinne	des	§	73	Absatz	1a	Nummer	24	
des	 Infektionsschutzgesetzes	 handelt,	 wer	 vorsätzlich	 oder	
fahrlässig	gegen	Pflichten	aus	§	1	Absatz	1	Sätze	2	und	8	und	
Absatz	2	Satz	3	und	4,	§	1a	Absatz	8	Nummer	1	Sätze	1	bis	5	
und	Nummer	2	Sätze	1,	3	bis	7,	§	2	Absatz	1	Sätze	2,	5	und	6,	
Absatz	2	Sätze	1	und	3,	Absatz	3	Sätze	2	und	4,	Absätze	4	bis	8,	
Absatz	9	Sätze	1	und	3,	Absätze	10	bis	12,	Absatz	13	Sätze	1	
und	3,	Absätze	14	bis	20,	Absatz	21	Sätze	1	und	3,	Absatz	22	
Satz	2,	Absätze	23	und	24,	Absatz	25	Sätze	2,	4	und	5,	Ab-
satz	25a	Sätze	1,	3	und	4	und	Absätze	26	bis	30,	§	3	Absatz	1	
Sätze	3	bis	5,	Absatz	2	Satz	2	und	Absatz	3	Satz	2,	§	4	Absatz	1	
und	Absatz	6,	§	5	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	13,	§	6	Absatz	1	
Satz	1	und	Absatz	3,	§	7	und	§	8	Absatz	1,	Absatz	2	Sätze	2	bis	4,	
Absatz	 2a,	Absatz	 2b,	Absatz	 2c	 Sätze	 4	 und	 5,	Absatz	 2d	
Sätze	4	und	5,	Absatz	2e	Satz	2,	Absatz	3	Satz	1,	Absatz	3a,	
Absatz	4	Satz	2,	Absatz	5	Satz	3	und	4,	Absatz	6	Sätze	2	und	3,	
Absatz	7	Sätze	1	und	5	und	Absatz	8	Sätze	1	und	4	verstößt.	
Satz	1	gilt	 auch	bei	Zuwiderhandlungen	gegen	vollziehbare	
Anordnungen	aufgrund	dieser	Verordnung.“
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1. Das Anlagenverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird in der Spalte „§ (Absatz)“ die Angabe „§ 13a“  
gestrichen. 

b) In Nummer 37 wird in der Spalte „Anlage gilt für“ der Punkt “ 

 außerschulische Förder- und Lernangebote von Anbietern nach 
dem Lern- und Förderprogramm Schuljahr 2020/2021“ 

angefügt. 

 
5. In Anlage 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Ziffer 4 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

„Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre besteht keine Pflicht zum 
Tragen von Atemschutzmasken, sie können eine Mund-Nase-
Bedeckung tragen.“ 

 b) In Ziffer 5 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Vorgabe nach Satz 1 gilt für geimpfte und genesene Personen 
gemäß § 7 Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmeverordnung als erfüllt.“ 

 

6. Anlage 4 Ziffer 5 wird gestrichen.  

 

7. In Anlage 6 Ziffer 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Geimpfte und genesene Personen werden gemäß § 8 Absatz 2 COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung von der zahlenmäßigen 
Beschränkung nicht erfasst.“ 

 

8. Anlage 13 Ziffer 9 wird gestrichen. 

 

9. In Anlage 21 Ziffer 7 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Vorgabe nach Satz 1 gilt für geimpfte und genesene Personen gemäß § 7 
Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung als erfüllt.“ 

 

4.
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10. In Anlage 22 Ziffer 3 werden die Wörter „2. SARS-CoV-2-
Quarantäneverordnung“ durch die Wörter „Coronavirus-Einreiseverordnung“ 
ersetzt. 

 

11. In Anlage 25 Abschnitt „Auflagen für Fahrschulen, Flugschulen und für die 
technische Prüfstelle im Bereich des Fahrerlaubniswesens“ wird im Abschnitt II 
Ziffer 1 folgender Satz angefügt: 

„Die Vorgabe nach Satz 3 gilt für geimpfte und genesene Personen gemäß § 7 
Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung als erfüllt.“ 

 

12. In Anlage 25a Abschnitt B II Ziffer 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Vorgabe nach Satz 3 gilt für geimpfte und genesene Personen gemäß § 7 
Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung als erfüllt.“ 

 

13. Anlage 30 Ziffer 8 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Vorgabe nach Satz 1 gilt für geimpfte und genesene Personen gemäß § 7 
Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung als erfüllt.“ 

 

14. In Anlage 31a Ziffer 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Vorgabe nach Satz 1 gilt für geimpfte und genesene Personen gemäß § 7 
Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung als erfüllt.“ 

 

15. Anlage 34 wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt I Ziffer 17 wird wie folgt gefasst: 

„17. Eine Inanspruchnahme von Beherbergungsleistungen ist nur für 
solche Personen zulässig, die bei Anreise über ein tagesaktuelles 
negatives COVID-19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis gemäß § 
1a dieser Verordnung verfügen. Während des Aufenthaltes haben 
Gäste neben dem Testerfordernis nach Satz 1 mindestens alle 3 
Tage über ein tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- oder 
Selbsttest-Ergebnis gemäß § 1a dieser Verordnung zu verfügen. 
Die Vorgaben nach Satz 1 und nach Satz 2 gelten für geimpfte 
und genesene Personen gemäß § 7 Absatz 2 COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung als erfüllt.“ 
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b) In Abschnitt II Ziffer 5 werden nach Satz 1 folgende Buchstaben a und b 
angefügt: 

„a) Im Außenbereich dürfen an einem Tisch nur Gäste entsprechend 
der Kontaktbeschränkung gemäß § 1 Absatz 1 dieser Verordnung 
bewirtet werden. Von dieser Beschränkung sind geimpfte oder 
genesene Personen im Sinne des § 2 der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung nicht erfasst.  

b) Im Innenbereich dürfen an einem Tisch nur Gäste entsprechend 
der Kontaktbeschränkung gemäß § 1 Absatz 1 dieser Verordnung 
bewirtet werden, die über ein gemäß § 4 Absatz 6 dieser 
Verordnung durchgeführtes negatives COVID-19-Schnell- oder 
Selbsttest-Ergebnis verfügen. Die Vorgabe nach Satz 1 gilt für 
geimpfte oder genesene Personen gemäß § 7 Absatz 2 der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung als 
erfüllt.“ 

 

16. Anlage 37 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „sowie für außerschulische Förder- 
und Lernangebote von Anbietern nach dem Lern- und Förderprogramm 
Schuljahr 2020/2021“ angefügt. 

b) In Abschnitt I Ziffer 6 wird nach Satz 3 folgender Satz angefügt: 

„Die Vorgabe nach Satz 1 gilt für geimpfte und genesene Personen 
gemäß § 7 Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmeverordnung als erfüllt.“ 

c) Die Überschrift von Abschnitt II wird wie folgt gefasst: 

„II. Für die Innenbereiche der in diesem Absatz bezeichneten 
Einrichtungen und der Veranstaltungsräumlichkeiten von Anbietern nach 
dem Lern- und Förderprogramm Schuljahr 2020/2021 sind folgende 
Auflagen einzuhalten:“ 

d) In Abschnitt II Ziffer 1 werden nach dem Wort „Kindertagespflegestellen“ 
die Wörter „sowie von Anbietern nach dem Lern- und Förderprogramm 
Schuljahr 2020/2021“ eingefügt. 

 

17. In Anlage 37a Abschnitt I Ziffer 6 wird nach Satz 3 folgender Satz angefügt: 
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„Die Vorgabe nach Satz 1 gilt für geimpfte und genesene Personen gemäß § 7 
Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung als erfüllt.“ 

 

18. Anlage 41 Ziffer 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst und es wird folgender Satz 2 
 eingefügt: 

„Fahrgäste ab dem 17. Lebensjahr sind verpflichtet im Innenbereich 
Atemschutzmasken (FFP2-Masken oder vergleichbar) zu tragen. Kinder ab 
Schuleintritt und Jugendliche bis 16 Jahre haben eine Mund-Nase-Bedeckung 
(medizinische Gesichtsmasken (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) 
oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-
Masken) zu tragen.“ 

 

19. In Anlage 43 Ziffer 2 wird nach Satz 2 folgender Satz angefügt: 

„Geimpfte und genesene Personen werden gemäß § 8 Absatz 2 COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung von der zahlenmäßigen 
Beschränkung nicht erfasst.“ 

 

 

 Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Schwerin,	den	21.	Mai	2021

 Für die Ministerpräsidentin Der Minister für Wirtschaft, 
 In Vertretung Arbeit und Gesundheit 
 Harry Glawe Harry Glawe

 Die Ministerin für Soziales, Die Ministerin für Bildung, 
 Integration und Gleichstellung Wissenschaft und Kultur 
 Stefanie Drese Bettina Martin

 Die Justizministerin Der Minister für Inneres und Europa 
 Katy Hoffmeister Torsten Renz

 Der Minister Der Minister für Energie, 
 für Landwirtschaft und Umwelt Infrastruktur und Digitalisierung 
 Dr. Till Backhaus Christian Pegel
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Artikel 1

Die	3.	Schul-Corona-Verordnung	vom	12.	Mai	2021	(GVOBl.	M-V	
S.	541)	wird	wie	folgt	geändert:	

1.	§	7	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 7 
Betretungsverbot

	 Personen	dürfen	die	Schule	nicht	betreten,	wenn	sie	Sympto-
me	 aufweisen,	 die	 auf	 eine	 Erkrankung	 mit	 COVID-19	 im	
Sinne	der	dafür	jeweils	aktuellen	Kriterien	des	Robert	Koch-
Instituts	 hinweisen.	 Als	 solche	 respiratorischen	 Symptome	
gelten	 z.	 B.	 Fieber	 mit	 Temperatur	 ab	 38°C,	 Husten	 (nicht	
durch	 chronische	 Erkrankung	 verursacht),	 Störung	 des	 Ge-
ruchs-	 und	 Geschmackssinns,	 Schnupfen	 (nicht	 durch	 Heu-
schnupfen	 oder	Allergie	 verursacht),	 Halsschmerzen,	 Kopf-	
und	Gliederschmerzen,	gastrointestinale	Symptome	 (Durch-
fall,	 Erbrechen).	 Die	 Schulleiterin	 oder	 der	 Schulleiter	 hat	
diese	Betretungsverbote	durchzusetzen.	Für	die	Schülerinnen	
und	Schüler	mit	akuter	respiratorischer	Symptomatik	ist	die	
Handlungsempfehlung	für	Kindertageseinrichtungen,	Kinder-
tagespflegestellen	und	Schulen	bei	Kindern	mit	Akuter	Respi-
ratorischer	 Symptomatik	 (ARE)	 des	 Landesamtes	 für	 Ge-
sundheit	 und	 Soziales	 Mecklenburg-Vorpommern	 in	 der	 je-
weils	aktuellen	Fassung	zu	beachten.	Schülerinnen	und	Schü-
ler,	 die	 eine	mit	COVID-19	 zu	vereinbarende	Symptomatik	
entsprechend	der	Auflistung	in	Satz	2	aufweisen	und	bei	de-
nen	kein	PCR-Test,	alternativ	ein	Nukleinsäurenachweis	oder	
ein	PoC-Antigentest	durch	geschultes	Personal	in	einer	Arzt-
praxis	 oder	 einem	Abstrichzentrum	 durchgeführt	 wird,	 sind	
mindestens	7	Tage	sowie	bis	zur	vollständigen	Genesung	vom	
Schulbesuch	ausgeschlossen.“

2.	 §	7a	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 7a 
Bestimmungen zur 7-Tage-Inzidenz

	 (1)	Liegt	in	einem	Landkreis	bzw.	einer	kreisfreien	Stadt	die	
7-Tage-Inzidenz	am	20.	Mai	2021	unter	50,	so	gelten	für	die	
beruflichen	Schulen	ab	dem	25.	Mai	2021	und	für	die	allge-
mein	bildenden	Schulen	ab	dem	26.	Mai	2021	die	Regelungen	
gemäß	§	7b	zum	Schulbetrieb.	Der	sich	anschließende	weitere	
Schulbetrieb	richtet	sich	nach	den	Absätzen	2	bis	5.	Liegt	in	
einem	Landkreis	bzw.	einer	kreisfreien	Stadt	am	26.	Mai	2021	
die	7-Tage-Inzidenz	unter	50,	so	gelten	ab	dem	27.	Mai	2021	
für	diesen	Landkreis	bzw.	diese	kreisfreie	Stadt	die	Regelun-
gen	gemäß	§	7b	zum	Schulbetrieb.	Für	den	weiteren	Schulbe-
trieb	nach	dem	Einstieg	in	den	Schulbetrieb	gemäß	§	7b	gelten	

die	Regelungen	nach	den	Absätzen	2	bis	5.	Unterschreitet	in	
einem	 Landkreis	 bzw.	 einer	 kreisfreien	 Stadt	 am	 20.	 oder		
26.	Mai	2021	die	7-Tage-Inzidenz	den	Wert	von	50	nicht,	son-
dern	 liegt	die	7-Tage-Inzidenz	bei	100	oder	weniger,	gelten	
die	Regelungen	gemäß	§	7e	zum	Schulbetrieb.	Liegt	in	diesem	
Landkreis	oder	dieser	kreisfreien	Stadt	an	einem	der	auf	den	
26.	Mai	2021	folgenden	Tage	die	7-Tage-Inzidenz	unter	50,	so	
gelten	 ab	 dem	 übernächsten	 Unterrichtstag	 die	 Regelungen	
gemäß	§	7b	zum	Schulbetrieb.

	 (2)	Überschreitet	ein	Landkreis	oder	eine	kreisfreie	Stadt	an	
drei	 aufeinander	 folgenden	 Tagen	 die	 7-Tage-Inzidenz	 von	
100	bis	165,	so	gelten	ab	dem	übernächsten	Tag	die	Regelun-
gen	gemäß	§	28b	Absatz	3	Satz	2	Infektionsschutzgesetz	und	
§	7c	zum	Schulbetrieb.

	 (3)	Überschreitet	ein	Landkreis	oder	eine	kreisfreie	Stadt	an	
drei	 aufeinander	 folgenden	 Tagen	 die	 7-Tage-Inzidenz	 von	
165,	so	gelten	ab	dem	übernächsten	Tag	die	Regelungen	ge-
mäß	§	28b	Absatz	3	Satz	3	Infektionsschutzgesetz	und	§	7d	
zum	Schulbetrieb.

	 (4)	Liegt	in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	an	
fünf	 aufeinander	 folgenden	 Werktagen	 die	 7-Tage-Inzidenz	
bei	165	oder	weniger,	so	gelten	ab	dem	übernächsten	Tag	die	
Regelungen	gemäß	§	28b	Absatz	3	Satz	2	Infektionsschutzge-
setz	und	§	7c	zum	Schulbetrieb.	Sonn-	und	Feiertage	unterbre-
chen	nicht	die	Zählung	der	nach	Satz	1	maßgeblichen	Tage.

	 (5)	Liegt	in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	an	
fünf	 aufeinander	 folgenden	 Werktagen	 die	 7-Tage-Inzidenz	
bei	100	oder	weniger,	so	gelten	ab	dem	übernächsten	Tag	die	
Regelungen	gemäß	§	7b	zum	Schulbetrieb.	Sonn-	und	Feier-
tage	unterbrechen	nicht	die	Zählung	der	nach	Satz	1	maßgeb-
lichen	Tage.“

3.	 §	7b	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der	bisherige	§	7b	wird	§	7e.

b)	 Der	neue	§	7b	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 7b 
Präsenzunterricht und Befreiungen von  

der Präsenzpflicht in den Landkreisen und  
kreisfreien Städten

 In	allen	Jahrgangsstufen	gilt	Präsenzpflicht	für	alle	Schul-
bereiche	(Primar-	und	Sekundarbereich	I	und	II).	Es	findet	
ein	 täglicher	 Präsenzunterricht	 in	 Form	 eines	 Regelbe-
triebs	 unter	 Pandemiebedingungen	 statt.	 Schülerinnen	

Erste Verordnung zur Änderung der 3. Schul-Corona-Verordnung*

Vom 21. Mai 2021

Aufgrund	des	§	32	Satz	1	und	2	 in	Verbindung	mit	 §	28	Absatz	1	und	§	28a	 Infektionsschutzgesetz	vom	20.	 Juli	 2000	 (BGBl.	 I		
S.	1045),	das	zuletzt	durch	Artikel	6	des	Gesetzes	vom	7.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	850)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	§	15	Ab-
satz	5	der	Corona-LVO	M-V	vom	23.	April	2021	(GVOBl.	M-V	S.	381,	523),	die	zuletzt	durch	die	Verordnung	vom	21.	Mai	2021	
(GVOBl.	M-V	S.	586)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	im	Einvernehmen	mit	dem	
für	Gesundheit	zuständigen	Ministerium:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	12.	Mai	2021;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	51
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und	Schüler,	die	aufgrund	der	einschlägigen	Regelungen	
des	Hygieneplans	für	SARS-CoV-2	in	der	jeweils	aktuel-
len	Fassung	gemäß	§	48	Absatz	2	des	Schulgesetzes	vom	
Schulbesuch	befreit	sind,	werden	in	Distanz	unterrichtet.	
Andere	 Anträge	 auf	 Befreiung	 von	 der	 Präsenzpflicht	
können	bei	der	Schule	gestellt	werden	und	sollen	großzü-
gig	gehandhabt	werden.	Diese	Schülerinnen	und	Schüler	
erhalten	Aufgaben	für	selbstständiges	häusliches	Lernen.“

4.	 §	7c	Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	bisherigen	Sätze	1	bis	3	werden	die	Sätze	2	bis	4.

b)	 Der	neue	Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „In	allen	Jahrgangsstufen	gilt	Präsenzpflicht	für	alle	Schul-
bereiche	(Primar-	und	Sekundarbereich	I	und	II)	in	der	je-
weiligen	Unterrichtsform	(Wechselunterricht	an	den	Tagen	
in	der	Schule).“

5.	 §	7e	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der	bisherige	§	7e	wird	§	7f.

b)	 Im	neuen	§	7e	werden	in	der	Überschrift	nach	dem	Wort	
„Präsenzpflicht“	 die	 Wörter	 „bei	 einer	 7-Tage-Inzidenz	
von	100	oder	weniger“	gestrichen.

6.	 In	§	10	wird	die	Angabe	„10.	Juni	2021“	durch	die	Angabe	
„18.	Juni	2021“	ersetzt.	

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Schwerin,	den	21.	Mai	2021

Die Ministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

Bettina Martin
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